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Schreiben Sie uns
Sie haben Anmerkungen zu unserem neuen Magazin 
„Sonne, Wind & mehr − Chancen grüner Technologien 
erkennen und nutzen“ oder Themenvorschläge? Schrei-
ben Sie eine E-Mail an redaktion@elektrofachkraft.de.
Wir freuen uns über Ihr Feedback. Wir nehmen gerne 
Lob und auch Kritik entgegen.

Sie haben sich sicher schon ge-
wundert, dass Ihr Magazin mit 
einem anderen Namen daher-
kommt. „Erneuerbare Energien 
für die Elektrofachkraft“ heißt 
jetzt „Sonne, Wind & mehr − 
Chancen grüner Technologien 

erkennen und nutzen“. 
Abgesehen vom Titel ändert sich nichts: Unsere Exper-
ten informieren Sie weiterhin in kompakten Fachbeiträ-
gen über alle Neuerungen im Bereich erneuerbarer Tech-
nologien und Sie bleiben top informiert über die aktuelle 
Vorschriftenlage.

Beim Thema Energiegewinnung aus Windkraft denkt jeder 
wahrscheinlich erst einmal an Windräder oder -mühlen. Ein 
neuer Ansatz, aus Windkraft elektrischen Strom zu gewin-
nen und das ganz ohne den Einsatz turmhoher, fest instal-
lierter Windräder, ist die Entwicklung von Hightech-Dra-
chen, den sogenannten Flugwindkraftwerken. Dabei wird 
die Zugkraft der Drachen genutzt, um Energie zu erzeugen. 
Doch was sind die Vorteile dieser fl iegenden Windkraft-
anlagen? Lesen Sie mehr hierzu in unserem Artikel „Wind-
energie nutzen ganz ohne Masten und Rotoren“ ab Seite 5.

Das Gebäudeenergiegesetz − kurz GEG − wurde im 
November 2020 veröffentlicht. Im Zuge einer ersten Novel-
le zum 1. Januar 2023 wurde der zulässige Jahres-Primär-

energiebedarf von Neubauten von bisher 75 Prozent auf 
55 Prozent gesenkt. Am 1. Januar 2024 ist nun eine zweite 
Novelle des GEG in Kraft getreten, die neben den Anfor-
derungen an die energetische Qualität von Gebäuden auch 
Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien und die 
Erstellung und Verwendung von Energieausweisen enthält. 
Informieren Sie sich über die wichtigsten Neuerungen im 
aktuellen Gebäudeenergiegesetz ab Seite 3. 

Am 18. November 2023 ist das neue Energieeffi zienzge-
setz (EnEfG) in Kraft getreten. Das Gesetz setzt die An-
forderungen aus der EU-Energieeffi zienzrichtlinie (EED) 
für Deutschland um und legt konkrete Energieeinspar-
ziele für Primär- und Endenergie bis zum Jahr 2030 fest. 
Darüber hinaus ist geplant, bis zum Jahr 2045 den Endenergie-
verbrauch Deutschlands im Vergleich zum Jahr 2008 um 
45 Prozent zu senken. So soll Bund, Ländern, Kommunen 
und Unternehmen genug Zeit bleiben, um energiesparen-
de Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Lesen sie mehr 
zum neuen Energieeffi zienzgesetz ab Seite 7. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 

Christina Wernicke
Chefredakteurin

Liebe Leserin, lieber Leser!
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Der DGUV Information 203-080 wird vorangestellt, dass zur 
Montage, Wartung und Instandhaltung von Photovoltaikanla-
gen (PV-Anlagen) meistens Arbeiten auf Dachfl ächen mit Ab-
sturzgefährdung erfolgen. Bei elektrotechnischen Anschluss-
arbeiten und bei Prüfungen können darüber hinaus massive 
elektrische Gefährdungen auftreten. 
Der Anwendungsbereich der DGUV Information 203-080 um-
fasst die Errichtung und Montage/Demontage sowie den Be-
trieb, die Wartung und Prüfung von Photovoltaikanlagen.

Gefährdungsbeurteilung ist ein Muss
Dreh- und Angelpunkt für Arbeitsschutz und -sicherheit ist 
die Gefährdungsbeurteilung. Sie erfordert die systematische 
Ermittlung und Bewertung relevanter Gefährdungen der Be-
schäftigten mit dem Ziel, die notwendigen Maßnahmen für 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit festzulegen. Im Rah-
men der Gefährdungsbeurteilung sollten alle voraussehbaren 
Tätigkeiten und Arbeitsabläufe betrachtet werden − also auch 
Wartung, Instandhaltung und Reparatur.
Neben der Erstellung und Dokumentation der Gefährdungs-
beurteilung ist selbstverständlich auch eine entsprechende 
Unterweisung der Beschäftigten notwendig. 

Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen 
und Fremdfi rmeneinsatz
In einem solchen Fall liegt die Verantwortung für die Durch-
führung der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung in 
erster Linie bei dem Unternehmen, das die Tätigkeiten tat-
sächlich verrichtet. Wenn vom Unternehmen ein Fremdunter-
nehmen beauftragt wird, muss das den Auftrag erteilende 
Unternehmen das Fremdunternehmen bezüglich der Erstel-
lung der Gefährdungsbeurteilung unterstützen. DGUV Vor-
schrift 1 „Grundsätze der Prävention“, DGUV Vorschrift 38 
„Bauarbeiten“ sowie Baustellenverordnung verlangen darü-
ber hinaus die Bestellung einer einheitlichen Leitung, eine 
Aufsichtführung und ggf. eine Koordinierung der Arbeiten.
Üblicherweise werden die Einhaltung und Umsetzung der 
Maßnahmen sowie die Benennung der jeweiligen Verantwort-
lichen im Rahmen der Auftragsvergabe geregelt.
Bei Auftragserteilung durch eine Privatperson liegt der we-
sentliche Teil der Organisationsaufgaben in der Verantwor-

tung des Auftragnehmers. Dabei trifft den Auftraggeber al-
lerdings eine (eingeschränkte) Mitwirkungspfl icht − z.B. die 
Bereitstellung von Informationen über Besonderheiten der 
Dachkonstruktion, das Alter der Dacheindeckung etc.

Verantwortung des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer muss neben der allgemeinen Unterwei-
sung seiner Mitarbeiter auch eine arbeitsplatz- und tätig-
keitsbezogene Unterweisung für die jeweilige Montagestelle 
durch den Fachbauleiter oder verantwortlichen Montageleiter 
durchführen lassen. Dabei sind die örtlichen Gegebenheiten 
angemessen zu berücksichtigen. Empfohlen wird diesbezüg-
lich die Erstellung einer Kurzdokumentation zum Montageob-
jekt, einschließlich der Dokumentation der durchgeführten 
Unterweisung. 
Weitere organisatorische Maßnahmen sind z.B.: 
 Die anzuwendenen Schutzmaßnahmen und der Arbeitsab-

lauf sind in einer Montageanweisung festzulegen.
 Bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen ist ein 

Koordinator zu benennen.
 Für die Durchführung elektrotechnischer Arbeiten ist ein 

Arbeitsverantwortlicher bzw. eine Elektrofachkraft zu 
benennen.
 Verkehrssicherungsmaßnahmen sind festzulegen (z.B. 

Absperrung der Gefahrenstelle).
 Für den Not- und Rettungsfall muss die Rettungskette 

sichergestellt sein.

Verantwortung des Auftraggebers
Der Auftraggeber hat bei der Erteilung eines Auftrags u.a. 
Folgendes zu beachten:
 Die Beschäftigten des Auftragnehmers müssen ausrei-

chend angewiesen werden.
 Der Betreiber einer Photovoltaikanlage hat den ordnungs-

gemäßen Zustand der Photovoltaikanlage sicherzustellen  
(wiederkehrende Prüfungen).
 Es ist ein Anlagenverantwortlicher sowie eine Elektro-

fachkraft zu benennen.

Autor: Lic. jur./Wiss. Dok. Ernst Schneider

Arbeitsschutzanforderungen im Umgang mit 
Photovoltaikanlagen
Bei Errichtung und Wartung von Photovoltaikanlagen sind neben den gesetzlichen Arbeitsschutz-
vorgaben wie Arbeitsschutzgesetz, Baustellenverordnung die Anforderungen der gesetzlichen 
 Unfallversicherung (DGUV) zu beachten. Geht es um die Umsetzung von Sicherheitsanforderungen 
bei der Montage und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen ist die DGUV Information 203-080 
eine wertvolle Unterstützung.
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